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I. Einleitung 

Das Bundesministerium der Finanzen und die obersten Finanzbehörden der Länder haben verschie-
dene steuerliche Erleichterungen beschlossen, um die von der Corona-Krise unmittelbar und nicht 
unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen zu entlasten. Ziel ist es, die Liquidi-
tät bei Unternehmen zu verbessern, die durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten ge-
raten sind. 

So wird für die Betroffenen die Möglichkeit eingeräumt, Steuerzahlungen in der Regel zinslos zu stun-
den. Dies verschafft den Steuerpflichtigen eine Zahlungspause gegenüber dem Finanzamt. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, die Vorauszahlungen zur Einkommen-, Körperschaft- und zur Gewer-
besteuer herabzusetzen. Ebenso können die Finanzämter die Sondervorauszahlung für die Dauerfrist-
verlängerung bei der Umsatzsteuer für das Jahr 2020 für krisenbetroffene Unternehmern herabset-
zen und erstatten. Neben diesen Maßnahmen soll bei den Betroffenen bis zum 30. Juni 2021 von der 
Vollstreckung rückständiger Steuerschulden abgesehen werden. Für die konkrete Inanspruchnahme 
der beschriebenen Steuererleichterungen setzen Sie sich bitte direkt mit Ihrem Finanzamt in Verbin-
dung. Geht es Ihnen um die Stundung der Gewerbesteuer, ist Ihr zuständiger Ansprechpartner die 
Gemeinde-/Stadtverwaltung, da dieser die Festsetzung und Erhebung der Steuern obliegt, in den 
Stadtstaaten ist Ihr zuständiges Finanzamt der richtige Ansprechpartner. Geht es um die Versiche-
rungsteuer oder das sogenannte Verfahren VAT on e-Services (besonderes Umsatzsteuerverfahren), 
sprechen Sie bitte das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) an. 

Die folgenden FAQ sollen Ihnen einen kurzen Überblick über die näheren Einzelheiten der entspre-
chenden Maßnahmen geben. Die Ausführungen gelten als allgemeine Hinweise im Umgang mit den 
sich aufdrängenden Fragestellungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Die Entscheidung im 
Einzelfall obliegt nach wie vor den Finanzämtern, den Kommunen beziehungsweise den weiteren An-
sprechpartnern. Bitte beachten Sie, dass das Dokument laufend an die aktuelle Situation und die sich 
ergebenden Fragestellungen angepasst wird. 

II. Allgemeine verfahrensrechtliche Fragen zu den Steuererleichterungen 

1. Überblick über die steuerlichen Erleichterungen in der Corona-Krise 

Steuerpflichtige, die durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerhebliche wirtschaftliche Schä-
den erleiden (im Folgenden von der Corona-Krise Betroffene), können 

• ab sofort, längstens bis zum 31. März 2021 Anträge auf eine - im Regelfall zinsfreie - Stundung 
von bereits fälligen oder bis zum 31. März 2021 fällig werdenden Steuern (Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und Umsatzsteuer) stellen. Die Steuern 
können im vereinfachten Verfahren längstens bis zum 30. Juni 2021 gestundet werden. Hierbei 
werden keine strengen Anforderungen an die Darstellung der Voraussetzungen für die Gewäh-
rung einer Stundung gestellt, wenn ein Bezug zur Corona-Krise erkennbar ist. Bitte beachten 
Sie, dass die Antragstellung bei fällig werdenden Steuern erst nach deren Festsetzung möglich 
ist. Eine Verlängerung der Stundung im vereinfachten Verfahren über den 30. Juni 2021 hinaus 
ist nur in Zusammenhang mit einer angemessenen, längstens bis zum 31. Dezember 2021 dau-
ernden Ratenzahlungsvereinbarung möglich. Ratenzahlungen, die über den 31. Dezember 
2021 hinausgehen, und Stundungen von Steuern, die nach dem 31. März 2021 fällig werden, 
sind von den Erleichterungen ausgenommen. Für diese gelten die allgemeinen Grundsätze und 
Nachweispflichten bei Stundungen. 
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• längstens bis zum 31. März 2021 vollstreckungsrechtliche Erleichterungen beantragen. Bei den 

von der Corona-Krise Betroffenen soll dann längstens bis zum 30. Juni 2021 von der Vollstre-
ckung rückständiger oder bis zum 31. März 2021 fällig werdender Steuern (Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, Lohnsteuer und Umsatzsteuer) abge-
sehen werden (Vollstreckungsaufschub). In diesen Fällen können die zwischen dem 19. März 
2020 und längstens dem 30. Juni 2021 kraft Gesetzes verwirkten Säumniszuschläge erlassen 
werden. Eine Verlängerung des Vollstreckungsaufschubs über den 30. Juni 2021 hinaus (ein-
schließlich Erlass von Säumniszuschlägen) ist im vereinfachten Verfahren nur im Zusammen-
hang mit einer angemessenen, längstens bis zum 31. Dezember 2021 dauernden Ratenzah-
lungsvereinbarung möglich. Ratenzahlungen, die über den 31. Dezember 2021 hinausgehen, 
sind von den Erleichterungen ausgenommen. 

• die Steuervorauszahlungen auf Antrag durch das Finanzamt herabsetzen lassen, wenn abseh-
bar ist, dass aufgrund sinkender Umsätze die Gewinne durch die Corona-Krise deutlich gerin-
ger ausfallen als bisher angenommen. Dies betrifft die Herabsetzung von Vorauszahlungen der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer (inkl. Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchen-
steuer) sowie die Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrags (für Zwecke der Gewerbe-
steuer-Vorauszahlung). Für die Herabsetzung von Vorauszahlungen ist grundsätzlich ein geson-
derter Antrag erforderlich, der entsprechend zu begründen ist. Bei im laufenden Jahr wieder 
steigenden Einkünften ist zu beachten, dass es hierdurch unter Umständen zu einer höheren 
Abschlusszahlung kommen kann. 

Hierfür können die von den Finanzverwaltungen der Länder bereitgestellten Vordrucke genutzt 
werden, die die Antragsbearbeitung erleichtern und somit auch beschleunigen. 

Darüber hinaus sollen die Finanzämter bis zum 31. Dezember 2021 bei Steuerpflichtigen, die unmit-
telbar und nicht unerheblich von der Corona-Krise negativ wirtschaftlich betroffen sind, von der Fest-
setzung nachträglicher Steuervorauszahlungen absehen. Ist die Entwicklung der Einkünfte im Jahr 
2021 jedoch positiver als erwartet, sollte der Steuerpflichtige dies dem Finanzamt mitteilen. In die-
sem Fall würden die Vorauszahlungen entsprechend angepasst werden. Dies vermeidet hohe Ab-
schlusszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2021. 

2. Wann ist ein Steuerpflichtiger unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich 
von der Corona-Krise betroffen? 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass grundsätzlich sehr viele Branchen 
und Personen von den Auswirkungen der Corona-Krise nicht unerheblich negativ wirtschaftlich be-
troffen sind. Den Finanzbehörden reichen plausible Angaben des Steuerpflichtigen, dass die Corona-
Krise schwerwiegende negative Auswirkungen auf seine wirtschaftliche Situation hat. 

3. Gelten die Erleichterungen auch für Freiberufler und kommunale Unternehmen? 

Ja. Die Verwaltungsanweisungen sind nicht an bestimmte Adressatenkreise gerichtet und gelten 
grundsätzlich für alle Steuerpflichtigen. 

4. Können Anträge auf Herabsetzung von Vorauszahlungen formlos gestellt werden? 

Ja. Für den Antrag genügt grundsätzlich ein formloses Schreiben an Ihr Finanzamt (telefonisch kön-
nen keine Anträge gestellt werden). Um die Finanzbehörden zu unterstützen und die Antragsbearbei-
tung zu beschleunigen, übermitteln Sie bitte Ihren Antrag elektronisch über das Online-Finanzamt 
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Mein ELSTER. Im Antrag legen Sie bitte schlüssig dar, mit welchen Einbußen (Minderung der Ein-
künfte / des Gewinns) Sie aufgrund der Corona-Krise rechnen. 

Neben der Antragstellung über Mein ELSTER können auch die von den Landesfinanzbehörden entwi-
ckelten Antragshilfen genutzt werden, deren Verwendung die Antragsbearbeitung vereinfacht und 
somit auch beschleunigt. Diese finden Sie auf den jeweiligen Internetseiten der Finanzministerien der 
Länder. 

5. Besteht die Möglichkeit einer Fristverlängerung für die Abgabe von Steuererklärungen? 

Für Steuerpflichtige, die sich nicht von einem Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder einer ande-
ren zur Beratung befugten Person beraten lassen, endete die allgemeine gesetzliche Abgabefrist für 
Steuererklärungen für das Kalenderjahr 2019 am 31. Juli 2020, für nicht beratene Land- und Forst-
wirte mit vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschaftsjahr endet sie am 31. Januar 2021. Sollten Sie 
aufgrund der Corona-Krise nicht in der Lage (gewesen) sein, diese Frist einzuhalten, wenden Sie sich 
bitte an Ihr zuständiges Finanzamt und bitten um eine Fristverlängerung. 

Steuerpflichtige, die einen Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder eine andere zur Beratung be-
fugte Person mit der Erstellung der Steuererklärungen beauftragt haben, haben die Steuererklärun-
gen für den Veranlagungszeitraum 2019 grundsätzlich bis Ende Februar 2021 abzugeben (beratene 
Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr bis zum 31. Juli 2021). Die grundsätzlich 
Ende Februar 2021 ablaufende Abgabefrist für das Kalenderjahr 2019 wurde allgemein um einen Mo-
nat verlängert. Steuererklärungen können daher fristgerecht bis zum 31. März 2021 abgegeben wer-
den, ohne dass hierfür eine Fristverlängerung beantragt werden muss. Die Fristverlängerung gilt 
nicht für Steuererklärungen, die auf Grund einer gesonderten Anordnung („Vorabanforderung“) be-
reits zu einem früheren Termin abzugeben sind. Nach Plänen der Koalitionsfraktionen ist vorgesehen, 
die mit Ablauf des Monats Februars 2021 endende reguläre Abgabefrist um 6 Monate bis zum 31. 
August 2021 zu verlängern (Pressemitteilung vom 17. Dezember 2020). 

Davon unabhängig kann im Einzelfall beim zuständigen Finanzamt unter den allgemeinen Vorausset-
zungen eine darüber hinausgehende Fristverlängerung beantragt werden. 

Um die Finanzbehörden zu unterstützen und die Antragsbearbeitung zu beschleunigen, übermitteln 
Sie bitte Ihren Antrag elektronisch über das Online-Finanzamt Mein ELSTER (https://www.els-
ter.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/eingfristverl). 

6. Ist bei Nichteinhaltung einer gesetzlichen Frist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
möglich? 

Es soll im konkreten Einzelfall grundsätzlich eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt 
werden, falls die Nichteinhaltung einer gesetzlichen Frist auf den Folgen der Corona-Krise beruht. 

7. Fallen Verspätungszuschläge bei einer nicht fristgerecht eingereichten Steuererklärung an? 

Das zuständige Finanzamt wird unter Berücksichtigung der derzeitigen Situation aufgrund der 
Corona-Krise im Einzelfall prüfen, ob von der Festsetzung eines Verspätungszuschlags bei einer nicht 
fristgerecht eingereichten Steuererklärung abgesehen werden kann. 

8. Besteht die Möglichkeit, für aktuelle Verluste aufgrund der Corona-Krise eine Einkommen- 
oder Körperschaftsteuerminderung 2019 im Wege eines vorweggenommenen, pauschal 
ermittelten Verlustrücktrags zu beantragen? 

Ja, grundsätzlich ist das möglich. 
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Wenn Ihre Vorauszahlungen für 2020 auf null Euro herabgesetzt wurden, können die Vorauszahlun-
gen zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer für 2019 auf der Grundlage eines pauschal ermittelten 
Verlustrücktrags auf Antrag nachträglich herabgesetzt werden. Für Ihre bereits geleisteten Zahlungen 
entsteht in entsprechender Höhe ein Erstattungsanspruch. Die Finanzbehörden können die Voraus-
zahlungen für 2019 spätestens bis zum 31. März 2021 anpassen. Sofern die Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft voraussichtlich überwiegen werden, ist eine Anpassung der Vorauszahlungen für 
2019 spätestens bis zum 30. November 2021 möglich. Anpassungsanträge sollten daher rechtzeitig 
gestellt werden. 

Der pauschal ermittelte Verlustrücktrag aus 2020 beträgt 30 % des für den Veranlagungszeitraum 
2019 zugrunde gelegten Gesamtbetrags der Einkünfte (ohne Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) 
und max. 5 Millionen Euro beziehungsweise 10 Millionen Euro, wenn Sie zusammen veranlagt wer-
den. Ihre Vorauszahlungen für 2019 werden auf dieser Grundlage neu berechnet. In Höhe der sich 
danach ergebenden Überzahlung haben Sie einen Erstattungsanspruch. 

Den Antrag zur nachträglichen Herabsetzung der Vorauszahlungen für 2019 aufgrund eines pauschal 
ermittelten Verlustrücktrags können Sie schriftlich oder elektronisch bei dem für Sie zuständigen Fi-
nanzamt stellen. Der Antrag kann auch gleichzeitig mit dem Antrag auf Herabsetzung der Vorauszah-
lungen für 2020 gestellt werden. 

Wird später Ihre Jahressteuerfestsetzung für 2019 durchgeführt, kann ebenfalls auf Antrag bereits 
bei der Steuerfestsetzung ein pauschal ermittelter Verlustrücktrag von 30 % des Gesamtbetrags der 
Einkünfte des Veranlagungszeitraums 2019 (ohne Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit), max. 5 
Millionen Euro beziehungsweise 10 Millionen Euro, wenn Sie zusammen veranlagt werden, als Ver-
lustrücktrag aus 2020 abgezogen werden. Bei Körperschaften beträgt der höchstmögliche Verlust-
rücktrag 5 Millionen Euro. Andernfalls führt die Veranlagung für 2019 in der Regel zunächst zu einer 
Nachzahlung, weil der Verlustrücktrag aus 2020 dann erst im Rahmen der Jahressteuerfestsetzung 
für 2020 berücksichtigt wird. In diesem Fall kann auf Antrag die Nachzahlung für 2019 bis zum Ablauf 
eines Monats nach Bekanntgabe der Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2020 gestun-
det werden. Stundungszinsen werden nicht erhoben. Für den Antrag genügt grundsätzlich ein form-
loses Schreiben an Ihr Finanzamt. Eine digitale Antragstellung über Mein ELSTER ist derzeit nur mit 
einer Steuernummer aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen 
oder dem Saarland möglich. 

Ist der Verlust in 2020 nicht in der prognostizierten Höhe entstanden, ist die Steuererstattung aus 
dem bereits vorab berücksichtigten Verlustrücktrag (ganz oder anteilig) nach Durchführung der Jah-
ressteuerfestsetzung für 2020 zurückzuzahlen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Sie auf die An-
wendung des Verlustrücktrags nach 2019 ganz oder teilweise verzichten. 

9. Kann ich eine höhere Steuererstattung für 2019 beantragen, wenn ich einen höheren als 
den pauschal ermittelten Verlustrücktrag erwarte? 

Ja, dies ist möglich. 

Sollten Sie einen höheren rücktragfähigen Verlust erwarten, können Sie auf dem üblichen Weg eine 
Herabsetzung Ihrer Vorauszahlungen für 2019 beantragen. 

Darüber hinaus kann bereits bei der Steuerfestsetzung für 2019 ein voraussichtlicher Verlustrücktrag 
aus 2020 berücksichtigt werden. 
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Anstelle eines pauschal ermittelten Verlustrücktrags in Höhe von 30 % des Gesamtbetrags der Ein-
künfte des Veranlagungszeitraums 2019 (ohne Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) kann ein hö-
herer Betrag als Verlustrücktrag aus 2020 abgezogen werden. In diesem Fall ist der Betrag in der be-
antragten Höhe nachzuweisen. 

Bitte beachten Sie zur Antragstellung die Ausführungen unter II. 8. 

10. Wie können durch den „Lockdown“ verursachte Wertverluste bei nicht verkaufter Saison-
ware in der Steuerbilanz berücksichtigt werden? 

Aufgrund des „harten Lockdowns“ und der damit verbundenen Beschränkungen zum Jahresende 
2020 kann der Umfang der nicht verkauften Saisonware (z. B. Feuerwerk- oder Weihnachtsartikel) 
steigen. Diese Waren sind in den Bilanzen der Unternehmen als „Wert“ im Umlaufvermögen bilan-
ziert. Sollte aufgrund des Verkaufsrückgangs der Wert dieser Ware am Bilanzstichtag dauerhaft unter 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gesunken sein, kann dies über das Instrument der Teil-
wertabschreibung (also einer Wertberichtigung) von den Unternehmen steuerlich gewinnmindernd 
berücksichtigt werden. 

Die bestehenden Regelungen haben sich bewährt und sind hinreichend flexibel. Sie können auch die 
derzeitige Situation der Unternehmen zielgerichtet in den Steuerbilanzen abbilden. Hierbei ist insbe-
sondere auf die Möglichkeit hinzuweisen, Verluste aus Teilwertabschreibungen bereits unter-jährig 
bei den steuerlichen Vorauszahlungen oder hinsichtlich eines vorläufigen Verlustrücktrags im Rah-
men der §§ 110, 111 des Einkommensteuergesetzes zu berücksichtigen. Dieser vereinfachte Mecha-
nismus für den Verlustrücktrag wurde mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz eingeführt. Wei-
tere Informationen zur Teilwertabschreibung finden sich im BMF-Schreiben vom 2. September 2016 
(Bundessteuerblatt 2016 Teil I Seite 995). 

11. Ist eine Herabsetzung des Steuermessbetrages für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszah-
lungen möglich? 

Ja. Es ist ein (vereinfachter) Antrag bei den Finanzämtern auf Herabsetzung des Steuermessbetrages 
für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen möglich. 

12. An wen kann ich mich mit Fragen zu Anträgen auf Stundung, Herabsetzung von Vorauszah-
lungen, Fristverlängerungen oder zu Maßnahmen der Vollstreckung wenden? 

Ansprechpartner für Anträge zur Einkommensteuer, zur Körperschaftsteuer, zum Solidaritätszu-
schlag, zur Kirchensteuer oder zur Umsatzsteuer sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
jeweils zuständigen Finanzämtern, für die Kirchensteuer in Bayern die Kirchensteuerämter. Eine früh-
zeitige Kontaktaufnahme ist empfehlenswert. 

Für Fragen zur Gewerbesteuer sind grundsätzlich die Kommunen - in den Stadtstaaten die Finanzäm-
ter - zuständig. Stundungsanträge zur Gewerbesteuer sind daher nur in den Stadtstaaten (Berlin, Bre-
men und Hamburg) an die Finanzämter zu richten, andernfalls unmittelbar an die Gemeinde. Frist-
verlängerungsanträge zur Gewerbesteuererklärung sind an die Finanzämter zu richten. 

Bei Fragen zur Versicherungsteuer und zum sogenannten Verfahren VAT on e-Services (besonderes 
Umsatzsteuerverfahren) ist das Bundeszentralamt für Steuern als Ansprechpartner zuständig. 



Stand: 28. Dezember 2020 
6 

 
13. Wie sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern und im BZSt erreich-

bar? 

Bei Einsprüchen, Anträgen auf Fristverlängerung, Anträgen auf Anpassung von Vorauszahlungen, der 
Änderung der Adresse, der Änderung der Bankverbindung oder sonstigen Mitteilungen an das Fi-
nanzamt benutzen Sie bitte das Verfahren Mein ELSTER (www.elster.de). Selbstverständlich kann 
auch weiterhin per Telefon, Telefax, über die Funktionspostfächer der Finanzämter, E-Mail, Kontakt-
formular im Internet oder mittels Brief Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen werden. 

Aufgrund der Corona-Krise kann es dazu kommen, dass Finanzämter zeitweise für den Besucherver-
kehr geschlossen oder die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. In einigen Finanzämtern sind vor 
einem Besuch zudem Terminvereinbarungen erforderlich. Bitte informieren Sie sich daher telefo-
nisch oder im Internet über die Regelungen in dem für Sie zuständigen Finanzamt. 

Die Kontaktdaten und ggf. weiterführende Informationen zu den jeweiligen Finanzämtern finden Sie 
unter www.finanzamt.de, die des BZSt unter www.bzst.de. 

14. Verzögert sich die Bearbeitungsdauer von Vorgängen in den Finanzämtern, z. B. die Bear-
beitung der Steuererklärungen? Werden Fälle, in denen mit einer Erstattung zu rechnen 
ist, vorrangig bearbeitet? 

Eine pauschale beziehungsweise genaue Aussage über die Bearbeitungsdauer ist leider nicht möglich. 

Sie hängt maßgeblich von der personellen Besetzung in den Finanzämtern ab. Aufgrund von perso-
nellen Einschränkungen in den vergangenen Monaten oder in der aktuellen Situation können in Ein-
zelfällen Verzögerungen bei der Bearbeitung auftreten. 

Um eine gleichmäßige und gerechte Bearbeitung sicherzustellen, erfolgt die Veranlagung grundsätz-
lich nach dem Eingangsdatum der Erklärung. Eine Unterscheidung in der Bearbeitungsreihenfolge 
beispielsweise nach einem möglichen Erstattungs- oder Nachzahlungsfall ist leider nicht möglich, weil 
dies eine eingehende Prüfung jedes Einzelfalls bereits bei Eingang voraussetzt und damit zu doppel-
ter Arbeit führen würde. 

15. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf das Vollstreckungsverfahren? 

Bei von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen Steu-
erpflichtigen soll bei bis zum 31. März 2021 fälligen Forderungen (Einkommensteuer, Körperschafts-
teuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, Lohnsteuer und Umsatzsteuer) auf Antrag hin längstens 
bis zum 30. Juni 2021 von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen werden (Vollstreckungsaufschub im 
vereinfachten Verfahren). Der Antrag ist beim Finanzamt bis zum 31. März 2021 zu stellen. Wenden 
Sie sich bitte möglichst schnell an Ihr Finanzamt und teilen Sie ihm Ihre konkrete Situation mit. 

Eine Verlängerung dieser Maßnahme bis zum 31. Dezember 2021 ist nur bei Vereinbarung einer an-
gemessenen, längstens bis zum 31. Dezember 2021 dauernden Ratenzahlungsvereinbarung möglich.  

In den betroffenen Vollstreckungsfällen können außerdem die zwischen dem 19. März 2020 und dem 
30. Juni 2021 beziehungsweise bei Ratenzahlung längstens dem 31. Dezember 2021 kraft Gesetzes 
verwirkten Säumniszuschläge nach Beendigung des Vollstreckungsaufschubs erlassen werden. 

Insolvenzanträge, die von den Finanzbehörden bereits vor Beginn der Corona-Krise gestellt wurden, 
werden nur in begründeten Ausnahmefällen zurückgenommen beziehungsweise für erledigt erklärt, 
da davon auszugehen ist, dass der Insolvenzgrund bereits vor Ausbruch der Corona-Krise vorgelegen 
hat. 



Stand: 28. Dezember 2020 
7 

 
III. Stundung 

1. Können Stundungsanträge formlos gestellt werden? 

Ja. Die Landesfinanzbehörden bieten allerdings auch vereinfachte Vordrucke an, deren Verwendung 
die Antragsbearbeitung beschleunigt. Am schnellsten und einfachsten können Sie den Antrag online 
über Mein ELSTER an Ihr Finanzamt übermitteln. Haben Sie nicht die Möglichkeit Mein ELSTER zu 
nutzen, ist auch die Übermittlung per Post oder E-Mail möglich, hierbei kann sich jedoch die Bearbei-
tungszeit verlängern. Telefonisch können Sie keine Stundung beantragen. 

Unspezifischen Stundungsanträgen, zum Beispiel ohne Benennung von Ansprüchen, die gestundet 
werden sollen, oder für künftige Steueransprüche, kann nicht entsprochen werden. 

2. Wie lange kann eine Stundung gewährt werden? 

Die Entscheidung über den Zeitraum der Stundung liegt im konkreten Einzelfall im Ermessen des zu-
ständigen Finanzamts. Hierbei werden Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre jeweilige Situation be-
rücksichtigt. Grundsätzlich werden Stundungen ohne Angabe einer beantragten Stundungsdauer zu-
nächst für einen Zeitraum von drei Monaten gewährt. Es ist sinnvoll, wenn Sie bereits im Stundungs-
antrag Angaben zu möglichen Zahlungsmodalitäten (zum Beispiel Ratenzahlung) machen. 

Bis zum 31. März 2021 können (Anschluss-) Stundungen unter Berücksichtigung der dargestellten Be-
sonderheiten für bis dahin fällige Steuern beantragt werden. In diesem Zusammenhang können Stun-
dungen längstens bis zum 30. Juni 2021 im vereinfachten Verfahren gewährt werden. Eine Verlänge-
rung der Stundung bis zum 31. Dezember 2021 ist im vereinfachten Verfahren nur mit einer ange-
messenen, längstens bis zum 31. Dezember 2021 dauernden Ratenzahlungsvereinbarung möglich.  

Weitergehende Stundungen sind nur im sonst üblichen Antragsverfahren unter Erbringung der erfor-
derlichen Nachweise, insbesondere zu den wirtschaftlichen Verhältnissen, möglich. Das Gleiche gilt 
für Stundungen von Steuern die erst nach dem 31. März 2021 fällig werden. 

Auf die Erhebung von Stundungszinsen für die im vereinfachten Verfahren gestundete Einkommens-
teuer, Körperschaftsteuer, Kirchensteuer, den Solidaritätszuschlag und die Umsatzsteuer kann ver-
zichtet werden. 

3. Können auf Antrag bereits gezahlte Steuern rückwirkend gestundet und erstattet werden? 

Angemeldete oder festgesetzte und bereits geleistete Steuern können nicht aufgrund von Stun-
dungsanträgen erstattet werden. 

Bei Vorauszahlungen zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer besteht aber die Möglichkeit, dass 
diese für den Veranlagungszeitraum 2020 und/oder 2021 niedriger festgesetzt oder gegebenenfalls 
auf null Euro herabgesetzt werden, falls wegen der Corona-Krise für den Veranlagungszeitraum 2020 
und/oder 2021 eine Gewinnminderung prognostiziert wurde. Die insoweit bereits geleisteten Vo-
rauszahlungen können dann erstattet werden.  

Ebenso können die Finanzämter krisenbetroffenen Unternehmern die Sondervorauszahlung für die 
Dauerfristverlängerung bei der Umsatzsteuer für das Jahr 2020 herabsetzen und insoweit bereits ge-
zahlte Beträge erstatten. Für eine schnelle Bearbeitung reichen Sie bitte eine berichtigte Anmeldung 
der Sondervorauszahlung mit Begründung im Freitextfeld über Mein ELSTER ein. Die Dauerfristver-
längerung bleibt bestehen. 
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Wer unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich von der Corona-Krise betroffen ist und 
bislang noch keine Dauerfristverlängerung hat, kann sie neu beantragen. 

4. Können Ansprüche, die aus geschätzten Besteuerungsgrundlagen resultieren, gestundet 
werden? 

Grundsätzlich ja. Eine Stundung kommt aber nur so weit und so lange in Betracht, wie die betref-
fende Steuererklärung, die trotz der erfolgten Schätzung weiterhin abzugeben ist, aufgrund der Be-
einträchtigungen durch die Corona-Krise nicht eingereicht werden kann. 

5. Müssen für Stundungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise Sicherheitsleistungen ge-
stellt werden? 

Auf die Gestellung von Sicherheitsleistungen bei der Stundung der Einkommen-, Körperschaft- und 
Umsatzsteuer kann im Regelfall verzichtet werden. 

6. Kann auch die Umsatzsteuer gestundet werden? 

Ja. Auch die Umsatzsteuer kann gestundet werden. 

7. Kann die Lohnsteuer gestundet werden? 

Nein, eine Stundung der Lohnsteuer (mit Ausnahme der pauschalierten Lohnsteuer) ist nach der Ab-
gabenordnung ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Kapitalertragsteuer. 

8. Fallen für den Zeitraum der Stundung aufgrund der Corona-Krise Stundungszinsen an? 

Auf die Erhebung von Stundungszinsen für im vereinfachten Verfahren gestundete Einkommens-
teuer, Körperschaftsteuer, Kirchensteuer, den Solidaritätszuschlag und die Umsatzsteuer kann ver-
zichtet werden. Bei Fragen zur Stundung der Gewerbesteuer entscheidet grundsätzlich die be-
troffene Kommune - in den Stadtstaaten das Finanzamt. 

IV. Erlass von Steuern 

1. Können Steuern wegen der Betroffenheit von der Corona-Krise erlassen werden? 

Die BMF-Schreiben vom 19. März 2020 (Bundessteuerblatt 2020 Teil I Seite 262) und vom 22. Dezem-
ber 2020 (Bundessteuerblatt 2020 Teil I Seite xxx) enthalten keine Sonderregelungen für den Erlass 
von Steuern aufgrund der Corona-Krise. Erlassanträge werden deshalb weiterhin nach den allgemei-
nen Grundsätzen behandelt. 

2. Was ist bei Stundung und Erlass der Gewerbesteuer zu beachten? 

Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge gilt auch im Hinblick auf einen möglichen Zusammenhang 
mit den Auswirkungen der Corona-Krise, dass diese an die Gemeinden und nur dann an das zustän-
dige Finanzamt zu richten sind, wenn die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer nicht den 
Gemeinden übertragen worden ist. In den Stadtstaaten sind die Anträge an das zuständige Finanzamt 
zu richten. 
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V. Außenprüfung 

1. Können Außenprüfungen weiterhin angeordnet und durchgeführt werden? 

Außenprüfungen können weiterhin angeordnet und durchgeführt werden. Die Finanzbehörden wer-
den im Vorfeld die aktuelle Situation, die Belange der zu prüfenden Unternehmen sowie gesundheit-
liche Aspekte angemessen berücksichtigen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Bestimmung 
des Prüfungszeitpunkts. 

2. Kann der Beginn einer bereits angeordneten Außenprüfung verschoben werden? 

Außenprüfungen finden weiterhin, soweit erforderlich in angepasster Art und Weise, statt. Stellen 
Sie oder Angehörige der steuerberatenden Berufe einen Antrag auf Verschiebung der Außenprüfung 
mit dem Hinweis auf die konkreten Auswirkungen der Corona-Krise, wird die aktuelle Situation bei 
Prüfung dieses Antrags angemessen berücksichtigt. Es handelt sich um eine Entscheidung im jeweili-
gen Einzelfall. 

Wird die Außenprüfung auf Ihren Antrag verschoben, hemmt dies den Eintritt der Verjährung bei den 
zu prüfenden Steuern. 

3. Können laufende Außenprüfungen unterbrochen werden? 

Außenprüfungen finden weiterhin, soweit erforderlich in angepasster Art und Weise, statt. Beantra-
gen Steuerpflichtige oder Angehörige der steuerberatenden Berufe eine Unterbrechung der Außen-
prüfung mit dem Hinweis auf konkrete Hinderungsgründe aufgrund der Corona-Krise, wird die aktu-
elle Situation bei Prüfung dieses Antrags angemessen berücksichtigt. Es handelt sich um eine Ent-
scheidung im jeweiligen Einzelfall. 

4. Können Schlussbesprechungen auch ohne persönliche Anwesenheit stattfinden? 

Schlussbesprechungen können auch ohne persönliche Anwesenheit, z. B. telefonisch oder per Video-
konferenz, durchgeführt werden. Bei Bedarf kann die Schlussbesprechung auch zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt werden. Ferner kann die Übersendung der Prüfungsfeststellungen auch schrift-
lich erfolgen, gegebenenfalls kann der Steuerpflichtige auf eine Schlussbesprechung verzichten. 

VI. Lohnsteuer 

1. Wird die Lohnsteuer bei Arbeitnehmern im Fall von angeordneter Kurzarbeit automatisch 
an die Höhe des geminderten Gehalts angepasst? 

Ja, der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer automatisch anzupassen. Nur der steuerpflichtige Arbeitslohn 
unterliegt der Lohnsteuer. Das Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung, die steuerfrei ist, und 
sich nur im Einkommensteuerveranlagungsverfahren bei der Ermittlung des Steuersatzes auswirkt. 

2. Sind das Kurzarbeitergeld und etwaige Arbeitgeberzuschüsse dazu steuerfrei? 

Ja, das Kurzarbeitergeld ist als Lohnersatzleistung steuerfrei. Auch Zuschüsse des Arbeitgebers zum 
Kurzarbeitergeld, zum Saison-Kurzarbeitergeld und zum Transferkurzarbeitergeld sind steuerfrei, so-
weit sie zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 80 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Soll-Ent-
gelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigen und für 
Lohnzahlungszeiträume geleistet werden, die nach dem 29. Februar 2020 beginnen und vor dem 1. 
Januar 2022 enden (vergleiche § 3 Nummer 28a des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des 
Jahressteuergesetzes 2020 vom 21. Dezember 2020 (Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Seite 3096)). 
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Diese sind auf der Lohnsteuerbescheinigung (Nummer 15) auszuweisen und müssen in der Einkom-
mensteuererklärung angegeben werden. 

Bei den Einkommensteuerveranlagungen für die Jahre 2020 und 2021 (frühestens im Jahr 2021 und 
2022) kann es gegebenenfalls zu Einkommensteuernachforderungen kommen. Das liegt daran, dass 
zu der Ermittlung des persönlichen Steuersatzes das Kurzarbeitergeld (einschließlich steuerfreier Ar-
beitgeberzuschüsse) den steuerpflichtigen Einkünften fiktiv zugerechnet wird (Progressionsvorbe-
halt). Dadurch ergibt sich ein höherer Steuersatz. In einem zweiten Schritt wird dieser erhöhte Steu-
ersatz auf das steuerpflichtige Einkommen (ohne das Kurzarbeitergeld und steuerfreie Arbeitgeber-
zuschüsse) angewendet. Da der Progressionsvorbehalt nicht bereits beim Lohnsteuerabzug durch 
den Arbeitgeber berücksichtigt wird, sondern erst bei der Einkommensteuerveranlagung durch das 
Finanzamt, kann es zu Steuernachforderungen kommen. 

3. Kann ich als Arbeitgeber aufgrund der Corona-Krise eine Verlängerung der Frist für die Ab-
gabe der monatlichen oder vierteljährlichen Lohnsteuer-Anmeldung beantragen? 

Arbeitgebern können die Fristen zur Abgabe monatlicher oder vierteljährlicher Lohnsteuer-Anmel-
dungen während der Corona-Krise im Einzelfall auf Antrag nach § 109 Absatz 1 der Abgabenordnung 
verlängert werden, soweit sie selbst oder der von ihnen mit der Lohnbuchhaltung und Lohnsteuer-
Anmeldung Beauftragte nachweislich unverschuldet daran gehindert sind, die Lohnsteuer-Anmeldun-
gen pünktlich zu übermitteln. Die Fristverlängerung beträgt in diesem Fall maximal zwei Monate. Die 
Entscheidung im Einzelfall trifft das örtlich zuständige Finanzamt. 

4. Kann bei Ärztinnen und Ärzten im Ruhestand oder auch Pflegerinnen und Pflegern im Ru-
hestand, die infolge der Corona-Krise für ein Gesundheitsamt oder ein staatliches oder ge-
meinnütziges Krankenhaus Patientinnen und Patienten versorgen, der sogenannte 
Übungsleiterfreibetrag in Anspruch genommen werden? 

Die ärztliche Versorgung von kranken Menschen zählt zu den begünstigten Tätigkeiten, für die der 
sogenannte Übungsleiterfreibetrag anzuwenden ist. Daher sind die Einnahmen aus dieser Tätigkeit in 
Höhe von bis zu 2.400 Euro im Kalenderjahr (3.000 Euro ab Kalenderjahr 2021) steuerfrei, wenn fol-
gende weitere Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Die regelmäßige Wochenarbeitszeit beträgt nicht mehr als 14 Stunden. 
• Der Auftraggeber ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts (zum Beispiel ein Gesund-

heitsamt oder ein staatliches Krankenhaus) oder eine wegen der Förderung steuerbegünstigter 
Zwecke (gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich) anerkannte Einrichtung (etwa ein gemeinnützi-
ges Krankenhaus). 

Übt die Ärztin oder der Arzt mehrere begünstigte Tätigkeiten aus, wird der Übungsleiterfreibetrag 
nur einmal gewährt. Die Einnahmen aus allen begünstigten Tätigkeiten sind bis 2.400 Euro (3.000 
Euro ab Kalenderjahr 2021) steuerfrei. Haben Sie Ausgaben getätigt, die mit der begünstigten Tätig-
keit in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen, können diese steuerlich nur berücksichtigt wer-
den, soweit sie den Übungsleiterfreibetrag übersteigen. 

Die Pflege kranker Menschen ist ebenfalls begünstigt. Pflegerinnen und Pfleger im Ruhestand erhal-
ten daher den Übungsleiterfreibetrag unter den gleichen Voraussetzungen wie Ärztinnen und Ärzte 
im Ruhestand. 
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5. Kann bei Ärztinnen und Ärzten oder Pflegerinnen und Pflegern, deren Beschäftigungsver-

hältnis zum Beispiel wegen einer Elternzeit oder eines unbezahlten Urlaubs ruht, die in-
folge der Corona-Krise für ein Gesundheitsamt oder ein staatliches oder steuerbegünstig-
tes Krankenhaus Patientinnen und Patienten versorgen, der sogenannte Übungsleiterfrei-
betrag in Anspruch genommen werden? 

Ob sich Ärztinnen und Ärzte oder Pflegerinnen und Pfleger im Ruhestand befinden oder ob das Be-
schäftigungsverhältnis lediglich ruht, spielt für die Gewährung des Übungsleiterfreibetrags keine 
Rolle. Die Ausführungen zu Ärztinnen und Ärzten im Ruhestand oder Pflegerinnen und Pflegerin im 
Ruhestand unter Nummer VI.4 gelten daher entsprechend. 

6. Kann ich Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen, wenn ich nor-
malerweise einen Büroarbeitsplatz im Betrieb habe, nun aber coronabedingt zuhause ar-
beiten muss? 

Grundsätzlich sind Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer nicht abzugsfähig. Der Abzug ist 
aber zulässig, wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung bildet (dann voller Abzug der Aufwendungen) oder für die betriebliche oder 
berufliche Betätigung kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht (dann Abzug bis zu 1.250 
Euro/Jahr). Die Frage der Abziehbarkeit solcher Aufwendungen kann erst im Rahmen der Veranla-
gung geklärt werden. 

Für die Jahre 2020 und 2021 kann für jeden Tag, an dem der Steuerpflichtige ausschließlich zu Hause 
betrieblich oder beruflich tätig wird, ein pauschaler Betrag von 5 Euro - maximal 600 Euro im Jahr - 
abgezogen werden. Ein Abzug von Fahrtkosten (z. B. Entfernungspauschale, Reisekosten) ist für diese 
Tage nicht zulässig. 

Die Homeoffice-Pauschale kann sowohl angewendet werden, wenn die Voraussetzungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer nicht vorliegen (z. B. Tätigkeit am Küchentisch), aber auch, wenn die Vo-
raussetzungen vorliegen und der Steuerpflichtige auf die Einzelermittlung der Aufwendungen ver-
zichten will. 

7. Kann der Arbeitgeber außergewöhnliche Betreuungsleistungen, die aufgrund der Corona-
Krise für pflegebedürftige Angehörige und Kinder entstehen, steuerfrei erstatten? 

Ja. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf können zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn erbrachte Arbeitgeberleistungen bis zu einem Betrag von 600 Euro im Kalenderjahr je 
Arbeitnehmer steuerfrei bleiben. Der zusätzliche Betreuungsbedarf muss aus Anlass einer zwingen-
den und beruflich veranlassten kurzfristigen Betreuung eines Kindes unter 14 Jahren entstehen. Bei 
behinderten Kindern, die außer Stande sind, sich selbst zu unterhalten, und bei denen die Behinde-
rung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist, gilt dies auch, wenn das Kind 14 Jahre oder 
älter ist. Begünstigte Betreuungsleistungen liegen auch vor, wenn sich der Arbeitnehmer um einen 
pflegebedürftigen Angehörigen kümmert, auch wenn dies im privaten Haushalt des Arbeitnehmers 
stattfindet. 

Das Vorliegen eines zusätzlichen Betreuungsbedarfes wird unterstellt, wenn der Arbeitnehmer auf-
grund der Corona-Krise zu außergewöhnlichen Dienstzeiten arbeitet oder die Regelbetreuung der 
Kinder infolge der zur Eindämmung der Corona-Krise angeordneten Schließung von Schulen und Be-
treuungseinrichtungen (zum Beispiel Kindertagesstätten, Betriebskindergärten, Schulhorte) wegge-
fallen ist. 
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Von einer kurzfristig zu organisierenden Betreuung ist so lange auszugehen, bis die entsprechenden 
Betreuungseinrichtungen ihren regulären Betrieb wiederaufnehmen können. 

Bei Barleistungen des Arbeitgebers müssen dem Arbeitnehmer entsprechende Aufwendungen ent-
standen sein. Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen. 

8. Gibt es während der Corona-Krise Erleichterungen bei geringfügig entlohnten Beschäftig-
ten (sogenannte Minijobs), um flexibel auf einen erhöhten Arbeitsanfall zu reagieren? 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (sogenannter Minijob) liegt vor, wenn das regelmäßige Ar-
beitsentgelt im Monat 450 Euro nicht übersteigt. Geringfügig entlohnte Beschäftigte (sogenannte 
Minijobber) sind mit Ausnahme der Unfall- und Rentenversicherung sozialversicherungsfrei; von der 
Rentenversicherungspflicht können sie sich befreien lassen. Der Arbeitslohn wird im Regelfall mit 2% 
pauschalversteuert. 

Das geltende Sozialversicherungsrecht bietet Spielräume für eine Mehrarbeit der Minijobber wäh-
rend der Corona-Krise. Bei einem nur gelegentlichen und nicht vorhersehbaren Überschreiten der 
monatlichen 450-Euro-Grenze liegt grundsätzlich weiterhin eine geringfügige Beschäftigung vor, auch 
wenn die für ein Jahr maßgebende Entgeltgrenze von 5.400 Euro überschritten wird. Als gelegentlich 
wird grundsätzlich ein Zeitraum von bis zu drei Monaten innerhalb eines Zeitjahres angesehen. Die 
Spitzenverbände der Sozialversicherung haben in einer Verlautbarung vom 30. März 2020 festgelegt, 
dass analog zur vorübergehenden Erhöhung der Zeitgrenzen für eine kurzfristige Beschäftigung mit 
dem Sozialschutz-Paket von einem gelegentlichen Überschreiten der Entgeltgrenze für Minijobs für 
die Kalendermonate März bis Oktober 2020 auszugehen ist, wenn innerhalb eines Zeitjahres maximal 
in fünf Kalendermonaten ein nicht vorhersehbares Überschreiten vorliegt. Geringfügig entlohnt Be-
schäftigte können insoweit aufgrund der Corona-Krise in bis zu fünf Monaten Mehrarbeit leisten und 
dadurch die monatliche Entgeltgrenze von 450 Euro überschreiten, der Status als Minijobber bleibt 
dann erhalten. 

9. Wie werden öffentliche Zuschüsse für die Unterbringung und Verpflegung ausländischer 
Grenzpendler, zum Beispiel polnischer Grenzpendler, die aufgrund von Grenzschließungen 
oder Quarantäneregeln nicht täglich nach Hause zurückkehren können, steuerlich behan-
delt? 

Für die Besteuerung in Deutschland gilt: Die aufgrund der Corona-Krise aus öffentlichen Mitteln ge-
leisteten Zuschüsse beziehungsweise Tagegeldzahlungen, die ein Arbeitgeber erhält und an seine Ar-
beitnehmer (ausländische Grenzpendler) zur Finanzierung der ihnen entstehenden Mehraufwendun-
gen für Unterbringung und Verpflegung in Folge der Grenzschließung oder anderen Gründen leistet, 
sind kein Arbeitslohn im Sinne von § 19 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes und unterliegen da-
mit nicht der Lohnbesteuerung. 

10. Sind nach dem Auslandstätigkeitserlass (ATE) begünstigte Tätigkeiten eines Arbeitnehmers 
auch dann steuerfrei, wenn wegen der Corona-Krise eine im Ausland geplante Tätigkeit im 
Sinne des ATE nicht ausgeführt oder fortgesetzt werden kann? Wie wirkt es sich auf die 
Steuerfreiheit nach dem ATE aus, wenn die begünstigte Tätigkeit stattdessen im Inland 
ausgeführt oder fortgesetzt wird? 

Nach dem ATE setzt die Steuerfreiheit von begünstigten Tätigkeiten unter anderem voraus, dass die 
jeweilige Tätigkeit für einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens drei Monaten in einem aus-
ländischen Staat ausgeübt wird. Dies gilt jedoch nur, wenn Deutschland mit dem betroffenen Staat 
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kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossen hat, in das Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit einbezogen sind.  

Wurde eine nach dem ATE begünstigte und für mindestens drei Monate geplante Auslandstätigkeit 
aufgrund der Corona-Krise unterbrochen oder beendet, ist das Nichterreichen der Mindestdauer von 
drei Monaten unschädlich. Die Steuerfreiheit des Arbeitslohns gilt in diesen Fällen für den tatsächlich 
weniger als drei Monate andauernden Auslandseinsatz. 

Wird eine im Ausland vorgesehene Tätigkeit wegen der Corona-Krise hingegen im Inland ausgeübt 
oder fortgesetzt, ist der hierauf entfallende Arbeitslohn nicht nach dem ATE steuerfrei. 

11. Führt die Übernahme von Kosten für Covid-19-Tests durch den Arbeitgeber zu Arbeits-
lohn? 

Übernimmt der Arbeitgeber die Kosten von Covid-19-Tests (PCR- und Antikörper-Tests), ist es aus 
Vereinfachungsgründen nicht zu beanstanden, von einem ganz überwiegend eigenbetrieblichen Inte-
resse des Arbeitgebers auszugehen. Die Kostenübernahme ist kein Arbeitslohn. 

VII. Steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen für Arbeitnehmer bis zu 1.500 Euro 

1. Kann jede Zahlung des Arbeitgebers in der Zeit vom 1. März 2020 bis zum 30. Juni 2021 als 
Beihilfe und Unterstützung aufgrund der Corona-Krise angesehen werden? 

Nach § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2020 
vom 21. Dezember 2020 (Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Seite 3096) können Arbeitgeber ihren Be-
schäftigten in der Zeit vom 1. März 2020 bis zum 30. Juni 2021 Beihilfen und Unterstützungen bis zu 
einem Betrag von 1.500 Euro steuerfrei auszahlen. Voraussetzung der vorgenannten Regelung ist, 
dass die Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die 
Corona-Krise und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Die Beihilfe o-
der Unterstützung kann insgesamt nur einmal innerhalb dieses Zeitraums gewährt werden. 

Die Steuerbefreiung ist damit insbesondere im Rahmen von einem Gehaltsverzicht oder von Ge-
haltsumwandlungen ausgeschlossen; zur Gewährung von Zusatzleistungen und Zulässigkeit von Ge-
haltsumwandlungen vergleiche BMF-Schreiben vom 5. Februar 2020 (Bundessteuerblatt 2020 Teil I 
Seite 222). 

2. Können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern sowohl in 2020 als auch im ersten Halbjahr 2021 
einen steuerfreien Betrag von 1.500 Euro, insgesamt also 3.000 Euro, steuerfrei gewähren? 

Nein, der Steuerfreibetrag von maximal 1.500 Euro bleibt unverändert. Die Fristverlängerung in § 3 
Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2020 vom 21. 
Dezember 2020 (Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Seite 3096) führt nicht dazu, dass im ersten Halbjahr 
2021 nochmals 1.500 Euro steuerfrei zusätzlich zu einem im Jahr 2020 steuerfrei gewährten Betrag 
von 1.500 Euro ausgezahlt werden könnte. Lediglich der Zeitraum für die Gewährung des Betrages 
wird gestreckt. 
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3. Können Arbeitgeber vor der Corona-Krise übliche oder vereinbarte Sonderzahlungen in 

steuerfreie Leistungen nach dem § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes umwan-
deln? 

Für die Steuerfreiheit der Leistungen ist es erforderlich, dass aus den vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie Beihilfen und Un-
terstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise handelt und die 
übrigen Voraussetzungen des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes eingehalten werden. 

Eine Vereinbarung über Sonderzahlungen, die vor dem 1. März 2020 ohne einen Bezug zur Corona-
Krise getroffen wurde, kann nicht nachträglich in eine steuerfreie Beihilfe oder Unterstützung zur Ab-
milderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise umgewandelt werden (zum Beispiel 
wenn für die Sonderzahlung in der Bilanz zum 31. Dezember 2019 eine Rückstellung gebildet wurde 
oder die Arbeitnehmer bereits im Februar 2020 über die Gewährung einer Sonderzahlung im März 
2020 informiert wurden). Maßgeblich ist dabei der Zeitpunkt 1. März 2020, da nur ab diesem Zeit-
punkt die Veranlassung in der Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise lie-
gen kann. Leistungen des Arbeitgebers, die auf einer vertraglichen Vereinbarung oder einer anderen 
rechtlichen Verpflichtung beruhen, die vor dem 1. März 2020 getroffen wurden, können nicht als 
steuerfreie Beihilfen oder Unterstützungen im Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuerge-
setzes gewährt werden. 

Sofern vor dem 1. März 2020 keine vertraglichen Vereinbarungen oder andere rechtliche Verpflich-
tungen des Arbeitgebers zur Gewährung einer Sonderzahlung bestanden, kann unter Einhaltung der 
Voraussetzungen des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes anstelle der Sonderzahlung 
auch eine steuerfreie Beihilfe oder Unterstützung zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch 
die Corona-Krise gewährt werden. 

4. Können steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn in tarifvertraglichen Vereinbarungen geregelt werden? 

Die Frage ist unabhängig von § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes allgemeingültig zu be-
antworten: 

Auch in einem Tarifvertrag, durch Betriebsvereinbarung oder durch eine einzelvertragliche Vereinba-
rung kann eine steuerfreie Beihilfe oder Unterstützung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn im Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes vereinbart werden (vergleiche 
BMF-Schreiben vom 5. Februar 2020, Bundessteuerblatt 2020 Teil I Seite 222). 

5. Können Beträge auch dann steuerfrei gezahlt werden, wenn (gegebenenfalls ausschließ-
lich) Kurzarbeitergeld im selben Lohnzahlungszeitraum / in einem vorangegangenen Lohn-
zahlungszeitraum seit 1. März 2020 gezahlt wurde und die Leistung nicht als "Aufstockung" 
des Kurzarbeitergelds bezeichnet wird, oder beispielsweise unterschiedslos allen Beschäf-
tigten gewährt wird, von denen nur ein Teil Kurzarbeitergeld bezieht? 

Arbeitgebern steht es frei, anstelle eines arbeitgeberseitigen Zuschusses zum Kurzarbeitergeld steu-
erfreie Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-
Krise unter Einhaltung der Voraussetzungen des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes zu 
leisten. 

Steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen im Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommen-steuerge-
setzes können an alle Arbeitnehmer bis zu einem Betrag von 1.500 Euro geleistet werden. Das gilt 
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unabhängig vom Umfang der Beschäftigung (Teilzeitbeschäftigung) und davon, ob und in welchem 
Umfang Kurzarbeitergeld gezahlt wird. 

Allerdings ist erforderlich, dass aus den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilde-
rung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise handelt und die übrigen Voraussetzungen des 
§ 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes eingehalten werden. 

6. Der Arbeitgeber leistet regelmäßig eine freiwillige Sonderzahlung oder eine freiwillige Er-
holungsbeihilfe. Im Jahr 2020 soll anstelle der freiwilligen Sonderzahlung / Erholungsbei-
hilfe eine Corona-Beihilfe gewährt werden. Ist diese steuerfrei? 

Für die Steuerfreiheit der Leistungen ist es erforderlich, dass aus den vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie Beihilfen und Un-
terstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise handelt und die 
übrigen Voraussetzungen des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes eingehalten werden. 

Eine Vereinbarung über Sonderzahlungen, die vor dem 1. März 2020 ohne einen Bezug zur Corona-
Krise getroffen wurde, kann nicht nachträglich in eine steuerfreie Beihilfe oder Unterstützung zur Ab-
milderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise umgewandelt werden (zum Beispiel 
wenn für die Sonderzahlung in der Bilanz zum 31. Dezember 2019 eine Rückstellung gebildet wurde 
oder die Arbeitnehmer bereits im Februar 2020 über die Gewährung einer Sonderzahlung im März 
2020 informiert wurden). Maßgeblich ist dabei der Zeitpunkt 1. März 2020, da nur ab diesem Zeit-
punkt die Veranlassung in der Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise lie-
gen kann. Leistungen des Arbeitgebers, die auf einer vertraglichen Vereinbarung oder einer anderen 
rechtlichen Verpflichtung beruhen, die vor dem 1. März 2020 getroffen wurden, können nicht als 
steuerfreie Beihilfen oder Unterstützungen im Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuerge-
setzes gewährt werden. 

Sofern vor dem 1. März 2020 keine vertraglichen Vereinbarungen oder andere rechtliche Verpflich-
tungen des Arbeitgebers zur Gewährung einer Sonderzahlung bestanden, kann unter Einhaltung der 
Voraussetzungen des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes anstelle der Sonderzahlung 
auch eine steuerfreie Beihilfe oder Unterstützung zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch 
die Corona-Krise gewährt werden. 

7. Sind Leistungen, die bereits vor dem 1. März 2020 vereinbart waren oder deren Zahlung 
vor dem 1. März 2020 beabsichtigt war, begünstigt? 

Für die Steuerfreiheit der Leistungen ist es erforderlich, dass aus den vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie Beihilfen und Un-
terstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise handelt und die 
übrigen Voraussetzungen des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes eingehalten werden. 

Eine Vereinbarung über Sonderzahlungen, die vor dem 1. März 2020 ohne einen Bezug zur Corona-
Krise getroffen wurde, kann nicht nachträglich in eine steuerfreie Beihilfe oder Unterstützung zur Ab-
milderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise umgewandelt werden (zum Beispiel 
wenn für die Sonderzahlung in der Bilanz zum 31. Dezember 2019 eine Rückstellung gebildet wurde 
oder die Arbeitnehmer bereits im Februar 2020 über die Gewährung einer Sonderzahlung im März 
2020 informiert wurden). Maßgeblich ist dabei der Zeitpunkt 1. März 2020, da nur ab diesem Zeit-
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punkt die Veranlassung in der Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise lie-
gen kann. Leistungen des Arbeitgebers, die auf einer vertraglichen Vereinbarung oder einer anderen 
rechtlichen Verpflichtung beruhen, die vor dem 1. März 2020 getroffen wurden, können nicht als 
steuerfreie Beihilfen oder Unterstützungen im Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuerge-
setzes gewährt werden. 

Sofern vor dem 1. März 2020 keine vertraglichen Vereinbarungen oder andere rechtliche Verpflich-
tungen des Arbeitgebers zur Gewährung einer Sonderzahlung bestanden, kann unter Einhaltung der 
Voraussetzungen des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes anstelle der Sonderzahlung 
auch eine steuerfreie Beihilfe oder Unterstützung zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch 
die Corona-Krise gewährt werden. 

8. Gilt § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes für Arbeitnehmer öffentlich-rechtli-
cher Arbeitgeber in gleicher Weise wie für Arbeitnehmer privater Arbeitgeber? 

Der § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes unterscheidet nicht zwischen Leistungen von 
öffentlich-rechtlichen oder privaten Arbeitgebern. Alle Arbeitgeber - öffentlich-rechtliche ebenso wie 
private - können bei Einhaltung der dort aufgeführten Voraussetzungen gleichermaßen steuerfreie 
Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise 
gewähren. 

9. Fallen Leistungsprämien für im Jahr 2019 erbrachte Arbeitsleistungen in den Anwendungs-
bereich des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes? 

Leistungsprämien beruhen in der Regel auf bestehenden arbeitsvertraglichen oder dienstrechtlichen 
Vereinbarungen. Eine Umwandlung oder Umqualifizierung in eine steuerfreie Beihilfe oder Unter-
stützung zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise im Sinne des § 3 Num-
mer 11a des Einkommensteuergesetzes ist grundsätzlich nicht möglich. 

10. Können Arbeitgeber steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zu-
sätzlichen Belastung durch die Corona-Krise an Arbeitnehmer leisten, denen im Gegenzug 
geleistete Überstunden gekürzt werden, auf die kein Auszahlungsanspruch besteht? 

Es ist erforderlich, dass aus den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der 
zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise handelt. Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass in Fäl-
len, in denen vor dem 1. März 2020 kein Anspruch auf eine Vergütung von Überstunden bestand 
(also lediglich die Möglichkeit des Freizeitausgleichs gegeben war), die Gewährung einer steuerfreien 
Beihilfe oder Unterstützung zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise im 
Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes begünstigt ist, wenn der Arbeitnehmer im 
Gegenzug auf einen Freizeitausgleich von Überstunden verzichtet beziehungsweise Überstunden ge-
kürzt werden. Die Voraussetzung einer Gewährung „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn“ ist in diesen Fällen erfüllt. 

11. Können steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen auch an geringfügig entlohnte Beschäf-
tigte (sogenannte Minijobber) geleistet werden? Ist eine Angemessenheitsprüfung vorzu-
nehmen? 

Die Gewährung einer steuerfreien Beihilfe oder Unterstützung im Sinne des § 3 Nummer 11a des Ein-
kommensteuergesetzes von bis zu 1.500 Euro ist auch an geringfügig entlohnte Beschäftigte (soge-
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nannte Minijobber) möglich. Diese steuerfreien Beihilfen oder Unterstützungen zählen nach § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 der Sozialversicherungsentgeltverordnung nicht zum sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsentgelt. Eine Angemessenheitsprüfung ist nicht vorzunehmen. Bei Arbeitsverhält-
nissen unter nahen Angehörigen muss die Gewährung einer solchen Beihilfe oder Unterstützung je-
doch auch unter Fremden üblich sein (sogenannter Fremdvergleichsgrundsatz). 

12. Handelt es sich bei dem nach § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes steuerfreien 
Betrag in Höhe von 1.500 Euro um einen Freibetrag oder um eine Freigrenze? 

Es handelt sich um einen steuerlichen Freibetrag. Arbeitgebern steht es frei, auch höhere Sonderzah-
lungen zu leisten. Allerdings können die Beihilfen und Unterstützungen gemäß § 3 Nummer 11a des 
Einkommensteuergesetzes nur bis zu einem Betrag von 1.500 Euro steuerfrei bleiben. Darüber hin-
aus gehende Zahlungen sind grundsätzlich steuer- und beitragspflichtig. 

13. Kann ein Gesellschafter-Geschäftsführer die Steuerfreiheit ebenfalls in Anspruch nehmen? 

Bei einem Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft kann die Zahlung von steuerfreien 
Beihilfen und Unterstützungen im Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes zu einer 
verdeckten Gewinnausschüttung führen. In diesem Fall scheidet die Steuerfreiheit aus. Eine ver-
deckte Gewinnausschüttung liegt vor, wenn für die Zahlung keine überzeugenden betrieblichen 
Gründe vorliegen, sondern eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis gegeben ist (verglei-
che Hinweis 8.5 Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis des Körperschaftsteuer-Handbuchs 
2015). Es ist wie bei Arbeitnehmern ohne Gesellschafterstellung darzulegen, dass es sich um steuer-
freie Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-
Krise handelt. Die übrigen Voraussetzungen des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes 
müssen eingehalten werden. 

14. Kann der steuerfreie Höchstbetrag von 1.500 Euro für jedes Dienstverhältnis gesondert 
ausgeschöpft werden oder ist ggf. zu prüfen, ob aus anderen Dienstverhältnissen bereits 
eine Zahlung geleistet wurde? 

Steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen im Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuerge-
setzes können für jedes Dienstverhältnis gesondert geleistet werden. Der Betrag von insgesamt bis zu 
1.500 Euro kann daher pro Dienstverhältnis ausgeschöpft werden. 

Allerdings ist erforderlich, dass aus den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilde-
rung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise handelt. Die übrigen Voraussetzungen des § 3 
Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes müssen eingehalten werden. 

15. Kann die Steuerbefreiung bei zwei oder mehr aufeinander folgenden Dienstverhältnissen 
für jedes Dienstverhältnis in Anspruch genommen werden? 

Steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen im Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuerge-
setzes können auch für aufeinanderfolgende Dienstverhältnisse in Anspruch genommen werden. Der 
Betrag von insgesamt bis zu 1.500 Euro kann pro Dienstverhältnis ausgeschöpft werden; dies gilt al-
lerdings nicht bei mehreren Dienstverhältnissen im Kalenderjahr zu ein und demselben Arbeitgeber. 

Es ist erforderlich, dass aus den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der 
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zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise handelt. Die übrigen Voraussetzungen des § 3 Num-
mer 11a des Einkommensteuergesetzes müssen eingehalten werden. 

16. Wegen der Corona-Krise wird das Dienstverhältnis aufgelöst. In der Auflösungsvereinba-
rung (Abfindungsvereinbarung) wird die Zahlung einer Corona-Beihilfe von 1.500 Euro ver-
einbart. Ist diese steuerfrei? 

Arbeitgebern steht es frei, anstelle einer üblichen Abfindung wegen des Verlustes des Arbeitsplatzes 
steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen unter Einhaltung der Voraussetzungen des § 3 Nummer 
11a des Einkommensteuergesetzes zu leisten. 

Allerdings ist erforderlich, dass aus den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilde-
rung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise handelt. Die übrigen Voraussetzungen des § 3 
Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes müssen eingehalten werden. Die Corona-bedingte Be-
troffenheit des Arbeitnehmers muss zudem in der Zeit begründet sein, in der das Beschäftigungsver-
hältnis bestand, sodass Abfindungen, die sich auf Beschäftigungsverhältnisse beziehen, die vor dem 
1. März 2020 beendet wurden, nicht in steuerfreie Beihilfen oder Unterstützungen umqualifiziert o-
der umgewandelt werden können. 

17. Ist die steuerfreie Zahlung in Höhe von 1.500 Euro unschädlich für die Pauschalierung nach 
§ 40a Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes? 

Eine Pauschalierung nach § 40a Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes ist neben der oder zusätzlich 
zu der Steuerbefreiung im Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes möglich. 

18. Wie ist der Zusammenhang zur Corona-Krise nachzuweisen beziehungsweise im Lohnkonto 
aufzuzeichnen? 

Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 Absatz 2 Nummer 4 der Lohn-
steuer-Durchführungsverordnung), so dass sie bei der Lohnsteuer-Außenprüfung als solche erkenn-
bar sind und die Rechtsgrundlage für die Zahlung bei Bedarf geprüft werden kann. Soweit ausnahms-
weise keine Verpflichtung zur Führung von Lohnunterlagen besteht (z. B. im Falle der Teilnahme ei-
nes privaten Arbeitgebers am Haushaltsscheckverfahren), genügt ein einfacher Zahlungsnachweis. 

19. Ist die steuerfreie Beihilfe / Unterstützung in der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen 
und in der Einkommensteuererklärung anzugeben? 

Die nach § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes steuerfreie Beihilfe oder Unterstützung zur 
Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise ist nicht auf der Lohnsteuerbeschei-
nigung auszuweisen und muss auch nicht in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. 

20. Unterliegen die steuerfreien Beihilfen und Unterstützungen dem Progressionsvorbehalt? 

Die nach § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes steuerfreien Beihilfen oder Unterstützun-
gen unterliegen nicht dem Progressionsvorbehalt. 

21. Wie verhalten sich das BMF-Schreiben vom 9. April 2020 und § 3 Nummer 11a des Einkom-
mensteuergesetzes zueinander? 

Nach § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2020 
vom 21. Dezember 2020 (Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Seite 3096) können Arbeitgeber ihren Be-
schäftigten in der Zeit vom 1. März 2020 bis zum 30. Juni 2021 Beihilfen und Unterstützungen bis zu 
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einem Betrag von 1.500 Euro steuerfrei auszahlen. Diese gesetzliche Regelung der Steuerbefreiung 
von Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-
Krise übernimmt die ursprünglich im BMF-Schreiben vom 9. April 2020 enthaltenen Aussagen und 
sichert sie gesetzlich ab. Ein Konkurrenzverhältnis zwischen dem § 3 Nummer 11a des Einkommen-
steuergesetzes und dem genannten BMF-Schreiben besteht nicht. Arbeitgeber können ihren Arbeit-
nehmern Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die 
Corona-Krise somit in der Zeit vom 1. März 2020 bis zum 30. Juni 2021 bis zu einer Höhe von insge-
samt maximal 1.500 Euro steuerfrei gewähren. Das BMF-Schreiben vom 9. April 2020 ist zwischen-
zeitlich neugefasst worden (vgl. BMF-Schreiben vom 26. Oktober 2020 (Bundessteuerblatt 2020 Teil I 
Seite 1059). 

VIII. Grenzgänger 

1. Beschäftigte sollen derzeit möglichst von zuhause aus arbeiten. Welche steuerlichen Kon-
sequenzen hat dies für Beschäftigte, die in einem Staat wohnen und normalerweise ar-
beitstäglich über die Grenze in einen anderen Staat pendeln, um dort ihrer Tätigkeit nach-
zugehen und im Anschluss an ihren Wohnsitz zurückkehren (sogenannte Grenzgänger)? 

Der Empfehlung, möglichst zuhause zu bleiben, kommen viele Bürgerinnen und Bürger nach. Vor 
Herausforderungen stellt dies Beschäftigte, die normalerweise täglich von ihrem Wohnsitz aus in ei-
nen anderen Staat zur Arbeit pendeln. Wenn sie nun, aufgrund von behördlichen Empfehlungen oder 
Anordnungen, Anweisungen des Arbeitgebers oder der Schließung der Grenze , vermehrt von zu-
hause aus arbeiten („Home Office“ ), kann dies auch steuerliche Folgen auslösen, etwa dann, wenn 
nach den zugrunde liegenden Regelungen eines zwischen den beiden betroffenen Staaten bestehen-
den Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) das Überschreiten einer bestimmten Anzahl an Tagen, 
an denen der eigentliche Tätigkeitsstaat nicht aufgesucht wird, zu einem teilweisen Wechsel des Be-
steuerungsrechts führt. 

Diese Frage ist in den von Deutschland abgeschlossenen DBA nicht einheitlich geregelt, weil es mit 
verschiedenen Nachbarstaaten unterschiedliche Sonderregelungen gibt.  

Nach dem DBA etwa mit Frankreich ändern die zusätzlichen „Home Office“-Tage für Beschäftigte im 
Grenzgebiet nichts an der vorgesehenen Aufteilung der Besteuerungsrechte. Dies gilt auch für Grenz-
gänger nach dem DBA mit der Schweiz, solange sich auf das Kalenderjahr bezogen noch eine Min-
destzahl von Pendelbewegungen (d.h. hin und zurück) über die Grenze (eine pro Woche oder fünf im 
Monat) ergibt. Das Bundesministerium der Finanzen hat sich mit der Schweiz vorsorglich darauf geei-
nigt, Pendelbewegungen während der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise zu unterstel-
len. Dies gilt auch für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die unter die Grenzgängerregelung nach 
dem DBA mit der Schweiz fallen. 

Im Hinblick auf die DBA mit anderen Staaten, etwa mit Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, 
Belgien und Polen kann ein erhöhtes Maß an „Home Office“-Tagen hingegen zu einer Änderung der 
Aufteilung der Besteuerungsrechte und damit zu einer Änderung der steuerlichen Situation der be-
troffenen Beschäftigten führen. Das Gleiche gilt in Bezug auf Frankreich für Beschäftigte, wenn sie 
nicht im Grenzgebiet leben und in Bezug auf die Schweiz für Beschäftigte, die die Grenzgängereigen-
schaft nicht erfüllen. Das Bundesministerium der Finanzen hat mit diesen Staaten bereits Einigungen 
erzielen können, um eine Änderung der Aufteilung der Besteuerungsrechte aufgrund einer durch die 
Corona-Krise bedingten höheren Anzahl von „Home Office“-Tagen zu verhindern. Mit Luxemburg, 
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Österreich, Polen und der Schweiz wurde sich darauf verständigt, dass die „Home Office“-Vereinba-
rungen auch für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gelten. 

Sofern weitere Vereinbarungen abgeschlossen werden, wird das Bundesministerium der Finanzen 
zeitnah darüber informieren. 

IX. Betriebstätten 

1. Ergeben sich durch zeitliche Unterbrechungen von Bau- und Montagearbeiten für ausländi-
sche (Bau-) Unternehmen und deren Beschäftigte in Deutschland im Zuge der Corona-Krise 
steuerliche Konsequenzen, indem zum Beispiel aufgrund des Überschreitens der Betrieb-
stättenbegründungsfrist von 6 Monaten gem. § 12 der Abgabenordnung beziehungsweise 
der gegebenenfalls längeren Frist nach dem Betriebstättenartikel eines Doppelbesteue-
rungsabkommens eine inländische Betriebstätte mit der Folge steuerlicher Pflichten in 
Deutschland begründet wird? 

Werden Bau- und Montagearbeiten ausländischer (Bau-) Unternehmen vor dem Abschluss aus Grün-
den unterbrochen, die nicht im Betriebsablauf liegen, zum Beispiel durch Grenzschließungen oder 
Arbeitseinstellungen aufgrund der Corona-Krise, sollen sich für die Unternehmen und deren Beschäf-
tigte allein hieraus keine steuerlichen Konsequenzen in Bezug auf eine Betriebstättenbegründung 
ergeben. 

Daher werden bis auf weiteres durch die Corona-Krise bedingte Unterbrechungszeiten der Bau- und 
Montagearbeiten für die Berechnung der innerstaatlichen und abkommensrechtlichen Betriebstät-
tenbegründungsfristen für Bau- und Montagearbeiten nicht mitgezählt (Hemmung der Fristen). Dies 
setzt zusätzlich voraus, dass 

• die Unterbrechung im konkreten Fall mindestens zwei Wochen beträgt, 
• die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beziehungsweise die Beauftragten des Unterneh-

mens während der Unterbrechungszeit vom Montageort abgezogen werden oder diesen ver-
lassen, und 

• sichergestellt werden kann, dass die entsprechenden Einkünfte zum Beispiel im Ansässigkeits-
staat des Unternehmens beziehungsweise der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteu-
ert werden, wenn es aufgrund der Fristhemmung nicht zur Begründung einer Betriebstätte für 
das Unternehmen in Deutschland kommt. Zu diesem Zweck können Spontanauskünfte an die 
Steuerverwaltung des anderen Vertragsstaats übermittelt werden. 

X. Maßnahmen im Gemeinnützigkeitssektor und für gesellschaftliches Engage-
ment in der Corona-Krise 

1. Wie werden Spenden steuerlich berücksichtigt? Ändert sich wegen der Corona-Krise etwas 
an Abläufen, Verfahren und Nachweisen? 

Spenden sind freiwillige Sach- oder Geldleistungen, die ohne Gegenleistung zur Förderung steuerbe-
günstigter Zwecke erbracht werden. Sie müssen außerdem an einen steuerbegünstigten Empfänger 
geleistet werden. Bei diesem handelt es sich regelmäßig um eine steuerbegünstigte Körperschaft 
(zum Beispiel einen gemeinnützigen Verein oder eine gemeinnützige Stiftung) oder eine öffentlich-
rechtliche Körperschaft (zum Beispiel ein Krankenhaus). 

Spenden an natürliche Personen sind nicht steuerlich abzugsfähig. 
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Für einen (Sonderausgaben-) Abzug in der Steuererklärung wird grundsätzlich eine Spendenbeschei-
nigung benötigt, die von dem steuerbegünstigten Empfänger der Spende auszustellen ist. Wenn be-
stimmte steuerbegünstigte Körperschaften Spenden-Sonderkonten eingerichtet haben, um mit den 
dort gesammelten Geldern den von der Corona-Krise Betroffenen zu helfen, dann können die Spen-
der Vereinfachungen nutzen. Wird auf diese Sonderkonten gespendet, dann reicht beim Finanzamt 
als Nachweis der Spende der Beleg des Kreditinstitutes (zum Beispiel Kontoauszug, Lastschriftein-
zugsbeleg oder der PC-Ausdruck bei Online-Banking) aus. 

2. Wie werden Sachspenden (zum Beispiel Atemschutzmasken) aus dem eigenen Unterneh-
men an Krankenhäuser oder Supermärkte zum Schutz der dort tätigen Angestellten steuer-
lich behandelt, wenn es sich um eine öffentlichkeitswirksame Spendenaktion (zum Beispiel 
durch Unterstützung des Bürgermeisters) handelt? 

Solche Spenden in Form von Sachzuwendungen aus dem Unternehmen können als Betriebsausgaben 
steuerlich geltend gemacht werden, wenn sie wirtschaftliche Vorteile für dieses Unternehmen (soge-
nanntes „Sponsoring“) mit sich bringen. Dabei gehen die Finanzämter schon dann von einem „wirt-
schaftlichen Vorteil“ aus, wenn beispielsweise die Medien durch Berichterstattung auf die Spenden 
aufmerksam machen. In diesem Fall geht der günstigere Betriebsausgabenabzug der steuerlichen Be-
rücksichtigung als Spende vor. 

Einzelheiten zur umsatzsteuerlichen Auswirkung solcher Spenden finden sich unter X. 4. wieder. 

3. Wie werden Spenden an einen – gegebenenfalls auch steuerbegünstigten - Geschäfts-
partner steuerlich behandelt? 

Eine Sachzuwendung oder die Zuwendung von Nutzungen und Leistungen (nicht hingegen die Zu-
wendung von Geld) aus dem Betriebsvermögen eines Unternehmens kann auch steuerlich als Be-
triebsausgabe geltend gemacht werden, wenn sie an durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht 
unerheblich geschädigte Geschäftspartner oder mit der Bewältigung der Corona-Krise befasste Un-
ternehmen und Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäuser, geleistet wird. 

Im Übrigen können Zuwendungen (Geld oder Sachmittel) an steuerbegünstigte Körperschaften wie 
gewohnt steuerlich als Spenden geltend gemacht werden. 

Einzelheiten zur umsatzsteuerlichen Auswirkung solcher Spenden finden sich unter X. 4. wieder. 

4. Hat die unentgeltliche Bereitstellung von medizinisch geschultem Personal sowie Material 
an Einrichtungen umsatzsteuerliche Konsequenzen, wenn diese einen unverzichtbaren Ein-
satz zur Bewältigung der Corona-Krise leisten? 

Wenn Material oder Personal aus einem Unternehmen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, 
könnte diese sogenannte unentgeltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer unterliegen. 

Wenn Unternehmen aber medizinische Bedarfsgegenstände (zum Beispiel Schutzkleidung, Schutz-
masken, Arzneimittel, Desinfektionsmittel, Beatmungsgeräte u. ä.) oder Personal für medizinische 
Zwecke unentgeltlich den Einrichtungen zur Verfügung stellen, die einen unverzichtbaren Einsatz zur 
Bewältigung der Corona-Krise leisten (dazu gehören insbesondere Krankenhäuser, Kliniken, Arztpra-
xen, Rettungsdienste, Pflege- und Sozialdienste, Alten- und Pflegeheime sowie weitere öffentliche 
Institutionen wie Polizei und Feuerwehr), dann wird von der Besteuerung einer unentgeltlichen 
Wertabgabe im Billigkeitswege befristet bis 31. Dezember 2021 abgesehen. 
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Beabsichtigen Unternehmer bereits bei Bezug der medizinischen Bedarfsgegenstände oder - im Falle 
der Herstellung - ihrer Bestandteile eine unentgeltliche Weitergabe, wird ausnahmsweise unter den 
oben genannten Bedingungen und den weiteren Voraussetzungen des § 15 des Umsatzsteuergeset-
zes ebenfalls befristet bis 31. Dezember 2021 zusätzlich ein entsprechender Vorsteuerabzug im Billig-
keitswege gewährt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Unternehmern Personal entgeltlich überlassen 
wurde und sie dieses den genannten Einrichtungen unentgeltlich für den Einsatz für medizinische 
Zwecke zur Verfügung stellen. 

5. Darf jede steuerbegünstigte Körperschaft (zum Beispiel gemeinnützige Vereine oder Stif-
tungen) unabhängig von ihrem eigentlichen Satzungszweck Spenden im Zusammenhang 
mit der Corona-Krise einwerben? 

Alle steuerbegünstigten Körperschaften können Spendenaktionen für die Hilfe der von der Corona-
Krise Betroffenen durchführen. Die Finanzämter werden es nicht beanstanden, wenn in der Zeit bis 
zum 31. Dezember 2021 Spenden für diesen nicht in der Satzung des Vereins oder der Stiftung ge-
nannten Zweck eingeworben, mit einer Spendenbescheinigung bestätigt und für diesen Zweck ver-
wendet werden. Die Spendenbescheinigung, die der Zuwendende von dem Verein oder der Stiftung 
erhält, muss einen Hinweis auf die Sonderaktion „Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene“ enthal-
ten. 

Voraussetzung ist jedoch, dass die steuerbegünstigte Körperschaft die Spenden nur für gemeinnüt-
zige oder mildtätige Zwecke einsetzt. D. h. aus Spenden finanzierte Unterstützungsleistungen für Un-
ternehmen, Selbständige oder entsprechende Hilfsfonds der Kommunen sind beispielsweise nicht 
begünstigt.  

Die Spenden können im Übrigen auch ohne Auswirkungen auf die eigene Gemeinnützigkeit an steu-
erbegünstigte Körperschaften oder juristische Personen des öffentlichen Rechts weitergeleitet wer-
den, die zur Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene beitragen. Beispielsweise kann ein Fußballver-
ein eine Spendenaktion für Betroffene der Corona-Krise starten und die im Zuge dieser Sonderaktion 
eingeworbenen Spenden an ein steuerbegünstigtes Krankenhaus weiterleiten. 

6. Dürfen steuerbegünstigte Körperschaften (zum Beispiel gemeinnützige Vereine oder Stif-
tungen) außerhalb ihrer Satzungszwecke zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-
Krise tätig werden (zum Beispiel durch Einkaufshilfen)? 

Alle steuerbegünstigten Körperschaften dürfen sich unabhängig von ihren Satzungszwecken zur Be-
wältigung der Auswirkung der Corona-Krise engagieren. Dieses Engagement ist keine Gefahr für die 
eigene Gemeinnützigkeit. Das Finanzamt wird aus diesen satzungsfremden Aktivitäten keine negati-
ven Konsequenzen für die Gemeinnützigkeit ziehen.  

Beispielsweise kann ein gemeinnütziger Verein für ältere, besonders gefährdete Personen oder für 
hilfsbedürftige Personen in häuslicher Quarantäne Einkaufshilfen übernehmen. Hierbei können auch 
Mittel des Vereins eingesetzt werden. Ebenso kann eine gemeinnützige Forschungseinrichtung vor-
handene Schutzmasken unentgeltlich an gefährdete oder betroffene Personen verteilen. In beiden 
Fällen ist eine vorherige Änderung der Satzung insoweit nicht erforderlich.  

Unterstützungsleistungen, mit denen keine gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecke verfolgt wer-
den, zum Beispiel an von der Corona-Krise besonders betroffene gewerbliche Unternehmen, Selb-
ständige oder entsprechende Hilfsfonds der Kommunen, sind hingegen nicht begünstigt. 
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Einzelheiten zu Unterstützungsleistungen an Künstler oder Solo-Selbständige finden sich unter X. 14. 
wieder. 

7. Wie sind entgeltliche Tätigkeiten steuerbegünstigter Körperschaften (zum Beispiel gemein-
nütziger Vereine oder Stiftungen) zu behandeln, die im Zusammenhang mit der Corona-
Krise ausgeübt werden? 

Krankenhäuser oder auch Alten- und Pflegeheime brauchen aktuell in jeder Hinsicht Hilfe und Unter-
stützung. Viele steuerbegünstigte Körperschaften helfen daher mit Personal, Räumlichkeiten, Sach-
mitteln oder anderen Leistungen, die für die Bewältigung von Auswirkungen der Corona-Krise not-
wendig sind, und erhalten dafür ein Entgelt. Steuerlich ist diese wirtschaftliche Aktivität eigentlich 
nur dann begünstigt, wenn in der Satzung ein entsprechender Zweck, wie zum Beispiel des öffentli-
chen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege beziehungsweise die Förderung 
der Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, genannt ist. Angesichts der Auswir-
kungen der Corona-Krise werden die Finanzämter es nicht beanstanden, wenn bei steuerbegünstig-
ten Körperschaften, die sich in die Bewältigung der Corona-Krise einbringen, ein derartiger Zweck in 
den Satzungen nicht aufgeführt ist.  

Unabhängig davon, ob die Körperschaft tatsächlich einen entsprechenden steuerbegünstigten Zweck, 
wie beispielsweise die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens oder die Förderung mildtäti-
ger Zwecke in ihre Satzung aufgenommen hat, können entgeltliche Betätigungen zur Bewältigung der 
Auswirkungen der Corona-Krise sowohl ertragsteuerlich als auch umsatzsteuerlich bis zum 31. De-
zember 2021 dem steuerbegünstigten Zweckbetrieb im Sinne des § 65 der Abgabenordnung zuge-
ordnet werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine gemeinnützige Forschungseinrichtung einem 
Krankenhaus vorhandene Schutzmasken gegen Entgelt zur Verfügung stellt. Die Einnahmen aus die-
ser Tätigkeit können dann dem steuerbegünstigten Zweckbetrieb zugeordnet werden. 

Diese umsatzsteuerbaren Überlassungen von Sachmitteln und Räumen sowie von Arbeitnehmern 
sind unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nummer 14, 16, 18, 23 und 25 des Umsatzsteuer-
gesetzes als eng verbundene Umsätze der umsatzsteuerbegünstigten Einrichtungen umsatzsteuer-
frei. Die Steuerbefreiung gilt nur für die Überlassung zwischen Einrichtungen, deren Umsätze nach 
der gleichen Vorschrift steuerbefreit sind, also z. B. für Überlassungen zwischen den in § 4 Nummer 
16 des Umsatzsteuergesetzes genannten Einrichtungen. Für die Anwendung der genannten Umsatz-
steuerbefreiungen ist eine Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung nicht erforderlich. 

Zudem sind Corona-Abstrichnahmen durch gemeinnützige Vereine gegenüber öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften als eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Leistungen 
nach § 4 Nummer 18 des Umsatzsteuergesetzes umsatzsteuerfrei. 

8. Eine steuerbegünstigte Körperschaft (zum Beispiel ein gemeinnütziger Verein oder eine 
Stiftung) hat Mittel aus Vorjahren angesammelt und kann diese nun aufgrund der Corona-
Krise im Jahr 2020 oder im Jahr 2021 nicht ausgeben. Verliert sie nun die Gemeinnützig-
keit? 

Gesetzlich vorgesehen ist, dass Mittel zeitnah und somit spätestens in den auf den Zufluss folgenden 
zwei Jahren für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden müssen. Stellt 
die Finanzverwaltung fest, dass der Verein seine Mittel nicht zeitnah verwendet hat, wird das Finanz-
amt dem Verein eine angemessene Frist zur Mittelverwendung setzen. Angesichts der derzeitigen 
Situation werden bei der Frist in jedem Fall die Auswirkungen der Corona-Krise berücksichtigt. Den 



Stand: 28. Dezember 2020 
24 

 
steuerbegünstigten Körperschaften wird damit mehr Zeit als gewöhnlich zur Verwendung der ange-
sammelten Mittel eingeräumt. 

Die jetzt im Jahr 2020 oder 2021 eigentlich für einen bestimmten Zweck zur Verwendung vorgesehe-
nen Mittel müssen also nicht irgendwie anderweitig verwendet werden, nur damit der Status der Ge-
meinnützigkeit erhalten bleibt. 

9. Dürfen Rücklagen steuerbegünstigter Körperschaften (zum Beispiel gemeinnütziger Ver-
eine oder gemeinnützige Stiftungen), die nach § 62 der Abgabenordnung zu anderen Zwe-
cken gebildet worden sind, aufgelöst werden, um eine aufgrund der Corona-Krise entstan-
dene wirtschaftliche Notlage abzumildern? 

Ja. Eine steuerbegünstigte Körperschaft kann in der Vergangenheit gebildete Rücklagen, wie zum Bei-
spiel zur Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern, ohne Gefährdung der Gemeinnützigkeit auflösen 
und verwenden, um die negativen Auswirkungen der Corona-Krise finanziell abzumildern. 

10. Darf eine steuerbegünstigte Körperschaft (zum Beispiel ein gemeinnütziger Verein oder 
eine gemeinnützige Stiftung) ihrem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb mit gesammelten 
Spendengeldern oder Mitgliedsbeiträgen vorübergehend finanziell unter die Arme greifen? 

Die Auswirkungen der Corona-Krise treffen grundsätzlich alle wirtschaftlich Aktiven. Dazu können 
also auch steuerbegünstigte Körperschaften zählen, die sich „am Markt“ (zum Beispiel mit einem 
Fan-Shop, einer Cafeteria oder einer Vereinsgaststätte) betätigen. Eine steuerbegünstigte Körper-
schaft darf Mittel aus ihrem ideellen Bereich, wie zum Beispiel Spenden und Mitgliedsbeiträge, an die 
wirtschaftlichen Einheiten weiterleiten. Voraussetzung ist jedoch, dass mit diesen Mitteln auf die 
Corona-Krise zurückzuführende Verluste, die bis zum 31. Dezember 2021 entstanden sind, ausgegli-
chen werden. Eine Finanzierung von dauerhaften Verlusten der wirtschaftlichen Betätigung durch 
Mittel aus dem ideellen Bereich wird durch die Finanzverwaltung hingegen nicht akzeptiert. 

11. Darf der Übungsleiter (zum Beispiel Trainer eines Fußballvereins) einer steuerbegünstigten 
Körperschaft (zum Beispiel eines gemeinnützigen Vereines oder einer gemeinnützigen Stif-
tung), der aufgrund der Corona-Krise vorübergehend seiner Tätigkeit nicht nachkommen 
kann, weiterbezahlt werden, ohne dass die Gemeinnützigkeit der Körperschaft gefährdet 
wird? 

Ja. Die Übungsleiterpauschalen dürfen vorübergehend weitergezahlt werden, wenn die Ausübung 
der Tätigkeit wegen der Corona-Krise nicht möglich ist. 

12. Ist die Steuerbegünstigung einer Körperschaft (zum Beispiel eines gemeinnützigen Vereins) 
gefährdet, wenn sie ihren Mitgliedern, die durch die Corona-Krise wirtschaftlich in Not ge-
raten sind, für das Jahr 2020 oder 2021 bereits geleistete Beiträge zurückerstattet oder auf 
die Erhebung von Beiträgen für das laufende Jahr von diesen Mitgliedern verzichtet? Muss 
deswegen die Satzung oder Beitragsordnung der Körperschaft geändert werden? 

Eine Rückzahlung von Beiträgen an Mitglieder oder eine Befreiung der Mitglieder von Beitragszahlun-
gen ist rechtlich grundsätzlich nur dann zulässig, wenn dies in den Satzungsbestimmungen oder der 
Beitragsordnung der jeweiligen Körperschaft mit aufgenommen ist. 

Wenn die aktuellen Satzungsbestimmungen oder Beitragsordnungen die Rückzahlung von Beiträgen 
an durch die Corona-Krise wirtschaftlich in Not geratene Mitglieder beziehungsweise die Befreiung 
dieser Mitglieder von Beitragszahlungen nicht zulassen, ist eine solche Rückzahlung oder eine solche 
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Befreiung ausnahmsweise bis zum 31. Dezember 2021 steuerrechtlich unschädlich für den Status der 
Gemeinnützigkeit. 

Die Körperschaft muss sich die von dem Mitglied geltend gemachte, durch die Corona-Krise bedingte 
wirtschaftliche Notlage nicht nachweisen lassen. Es reicht aus, wenn sich das Mitglied plausibel auf 
eine solche Not beruft oder sich die Notsituation des Mitglieds für die Körperschaft plausibel aus an-
deren Umständen ergibt. 

Nicht erfasst von dieser Ausnahmeregelung und damit weiterhin schädlich für den Status der Ge-
meinnützigkeit bleibt es aber, einen bereits geleisteten Mitgliedsbeitrag zurückzuzahlen oder auf ei-
nen noch ausstehenden Mitgliedsbeitrag deswegen zu verzichten, weil das Angebot der Körperschaft 
aufgrund der Corona-Krise nicht erbracht werden kann (zum Beispiel aufgrund ausgefallener Übungs-
stunden oder nicht durchgeführter Sportkurse). 

13. Ist es für steuerbegünstigte Körperschaften (zum Beispiel gemeinnützige Vereine oder Stif-
tungen) gemeinnützigkeitsrechtlich unschädlich, wenn sie ihren Beschäftigten das Kurzar-
beitergeld aufstocken? 

Eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für die Beschäftigten von steuerbegünstigten Körperschaf-
ten kann auch Auswirkungen auf den gemeinnützigkeitsrechtlichen Status der Körperschaft haben. 
Hierbei ist allerdings in Bezug auf die Höhe der Aufstockung zu differenzieren: 

• Bei einer Aufstockung auf bis zu 80 % des bisherigen Entgelts wird davon ausgegangen, dass 
die Mittelverwendung für satzungsgemäße Zwecke erfolgt und die Aufstockung „marktüblich 
und angemessen“ ist. 

Das „bisherige Entgelt“ ist dabei das in den drei Monaten vor Einführung der Kurzarbeit durch-
schnittlich ausgezahlte Nettomonatsgehalt. 

• Bei einer Aufstockung auf über 80 % des bisherigen Entgelts, bedarf es einer entsprechenden 
Begründung, insbesondere zur „Marktüblichkeit und Angemessenheit“ der Aufstockung. 

Sehen kollektivrechtliche Vereinbarungen des Arbeitsrechts, wie zum Beispiel Tarifverträge, 
eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes vor, reicht für den Nachweis der „Marktüblichkeit 
und Angemessenheit“ die Vorlage dieser Vereinbarung. Übernehmen kollektivrechtlich nicht 
gebundene Unternehmen in individuellen Verträgen mit allen Mitarbeitern einheitlich die kol-
lektivrechtlichen Vereinbarungen der Branche zur Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, dient 
ein Mustervertrag dem Nachweis der „Marktüblichkeit und Angemessenheit“. 

14. Dürfen steuerbegünstigte Körperschaften (zum Beispiel gemeinnützige Vereine oder Stif-
tungen) die von der Corona-Krise Betroffenen, wie zum Beispiel Künstler oder Solo-Selb-
ständige, unterstützen? 

Unterstützungsleistungen steuerbegünstigter Körperschaften an die von der Corona-Krise Betroffe-
nen, zum Beispiel Künstler oder Solo-Selbständige, sind dann unbedenklich für den Status der Ge-
meinnützigkeit, wenn mit den Leistungen steuerbegünstigte Zwecke verfolgt werden. Unterstüt-
zungsmaßnahmen außerhalb der steuerbegünstigten Zwecke sind mit dem Gemeinnützigkeitsrecht 
nicht vereinbar. 

Beispiele: 

• Förderung von Kunst und Kultur: 
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Ersatz von Aufwendungen ortsansässiger Künstler zur Aufrechterhaltung eines Kulturangebo-
tes vor Ort auch für Zeiten nach der Corona-Krise. 

• Verfolgung mildtätiger Zwecke: 

Finanzielle Unterstützung ansonsten mittelloser natürlicher Personen. Da sich der Fördertatbe-
stand der Mildtätigkeit auf die Hilfe notleidender Menschen beschränkt, ist eine Ausdehnung 
auf die Unterstützung unternehmerischer Tätigkeiten ausgeschlossen. Die Körperschaft hat die 
Bedürftigkeit der unterstützten Person selbst zu prüfen und zu dokumentieren. Es reicht, dass 
die wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit der unterstützten Person glaubhaft gemacht wird. 

15. Viele Kultur- oder Sportveranstaltungen müssen wegen der Corona-Krise abgesagt und be-
reits bezahlte Ticketpreise erstattet werden. Besteht die Möglichkeit, dass steuerbegüns-
tigte Körperschaften (zum Beispiel gemeinnützige Vereine oder Stiftungen) dem Ticketin-
haber eine Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) ausstellen, wenn dieser auf die ihm 
zustehende Erstattung des Ticketpreises verzichtet? 

Verzichtet ein Ticketinhaber einer Kultur- oder Sportveranstaltung bei deren Absage aufgrund der 
Auswirkungen der Corona-Krise schriftlich oder per E-Mail auf die Auszahlung einer ihm zustehenden 
Erstattung, dann kann der Veranstalter ihm in dieser Höhe eine Spendenquittung ausstellen, wenn: 

• die Veranstaltung von einer als steuerbegünstigt anerkannten Einrichtung organisiert wurde, 
• die Spende zu steuerbegünstigten Zwecken verwendet wird und 
• mit der Spende keine Gegenleistung (zum Beispiel in Form eines Gutscheins, eines Tickets für 

einen Ersatztermin oder einer anderweitigen Gegenleistung an den Ticketinhaber) verbunden 
ist. 

Wird hingegen auf einen Erstattungsanspruch gegenüber einem kommerziellen Ticketvertreiber oder 
gegenüber selbständigen Künstlern verzichtet, kann dafür keine Zuwendungsbestätigung ausgestellt 
werden, die den Zuwendenden zum steuerlichen Spendenabzug berechtigt. 

Die schriftliche oder per E-Mail erteilte Verzichtserklärung des Ticketinhabers ist mit dem Doppel der 
ausgestellten Spendenquittung in den Unterlagen des Ausstellers der Spendenquittung zu dokumen-
tieren. 

16. Ist es schädlich für die Gemeinnützigkeit, wenn der Verein in 2020 Corona-bedingt nicht in 
der Lage war, seine satzungsmäßigen Zwecke zu verfolgen? 

Maßgeblich für die Prüfung der Gemeinnützigkeit ist, dass die tatsächliche Geschäftsführung der Kör-
perschaft auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerich-
tet ist und den Bestimmungen entspricht, die die Satzung über die Voraussetzungen für Steuerver-
günstigungen enthält (§ 63 Absatz 1 der Abgabenordnung). Regelmäßig wird dies anhand der mit der 
Steuererklärung eingereichten Rechenschaftsberichte und/oder Protokolle der Mitgliederversamm-
lung überprüft. Im Jahr 2020 ist es einigen dieser Körperschaften nicht möglich gewesen, ihren sat-
zungsmäßigen Tätigkeiten im üblichen Umfang nachzugehen, einige Körperschaften mussten seit 
dem Frühjahr sogar weitestgehend untätig bleiben. Dies ist aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht 
nicht zu beanstanden, wenn in den Tätigkeitsberichten diese Einschränkungen glaubhaft gemacht 
werden. 



Stand: 28. Dezember 2020 
27 

 
17. Ist die Absage oder Verschiebung der Mitgliederversammlung dem zuständigen Finanzamt 

zu melden? 

Aufgrund der Einschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie ist es im Jahr 2020 vielen gemeinnüt-
zigen Körperschaften nicht möglich gewesen, bspw. eine Mitgliederversammlung als Präsenz-veran-
staltung durchzuführen. Dies ist gemeinnützigkeitsrechtlich unschädlich. Zur Lösung der dar-aus fol-
genden zivilrechtlichen Probleme sind in § 5 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesell-schafts-, Ge-
nossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkun-
gen der COVID-19-Pandemie Sonderregelungen für im Jahr 2020 ablaufende Bestellungen von Ver-
eins- oder Stiftungsvorständen und im Jahr 2020 stattfindende Mitgliederversammlungen von Verei-
nen beschlossen worden (z.B. Möglichkeit der virtuellen Mitgliederversammlung oder der schriftli-
chen bzw. elektronischen Stimmabgabe). Diese Sonderregelungen gelten auch für das Jahr 2021. 

Sofern eine Mitgliederversammlung coronabedingt ausgefallen ist oder verschoben wurde, sollte das 
zuständige Finanzamt bei der nächsten turnusmäßigen Steuererklärung darauf hingewiesen und et-
waige Unterlagen (z. B. Tätigkeitsberichte) beigefügt werden. 

XI. Billigkeitsleistungen (Unterstützungsleistungen) aus den Corona-Hilfspro-
grammen 

1. Sind Unterstützungszahlungen aus den Corona-Hilfsprogrammen, wie zum Beispiel Sofort-
hilfen, Überbrückungshilfen oder vergleichbare Unterstützungsleistungen des Bundes und 
der Länder steuerpflichtig? 

Soforthilfen, Überbrückungshilfen und vergleichbare Unterstützungsleistungen sind grundsätzlich 
einkommen- oder körperschaft- und ggf. gewerbesteuerpflichtig. Dies wird in den jeweiligen Förder-
richtlinien in der Regel zusätzlich klargestellt. Die Förderrichtlinien regeln unter Umständen auch wei-
tere Einzelheiten. 

2. Werden diese Unterstützungszahlungen bereits bei der Festsetzung der Ertragsteuer- Vo-
rauszahlung berücksichtigt? 

Nein, die ausgezahlten Unterstützungsleistungen werden unabhängig von eventuellen Regelungen in 
den jeweiligen Förderrichtlinien steuerlich bei der Festsetzung der Vorauszahlungen auf die vorge-
nannten Steuern (Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer) nicht berücksichtigt. Dies gilt 
auch für einen Ertrag, der sich aus Anwendung des § 6 Absatz 1 Nummer 3 des Einkommensteuerge-
setzes für unverzinsliche Soforthilfe-Darlehen ergibt. Die Nichtberücksichtigung der Hilfen bei den 
Vorauszahlungen kann im jeweiligen Einzelfall für den entsprechenden Veranlagungszeitraum zu 
Nachzahlungen führen. 

3. Sind Unterstützungszahlungen aus den Corona-Hilfsprogrammen, wie Soforthilfen, Über-
brückungshilfen oder vergleichbare Unterstützungsleistungen des Bundes und der Länder 
umsatzsteuerpflichtig? 

Es handelt sich grundsätzlich um nicht der Umsatzsteuer unterliegende Zahlungen. Die gewährten 
Liquiditätshilfen erfolgen nicht in einem Leistungsaustausch, weil sie für keine konkrete Leistung des 
Unternehmers gewährt werden, und unterliegen daher nicht der Umsatzbesteuerung. Die Unterstüt-
zungszahlungen sind daher weder in den Umsatzsteuer-Voranmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Jahres-
erklärungen anzugeben noch bei der Berechnung der Kleinunternehmergrenze nach § 19 des Um-
satzsteuergesetzes zu berücksichtigen. 
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XII. Allgemeiner Hinweis 

Bei allen Erklärungen, die vom Steuerpflichtigen abzugeben sind und im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise stehen, gilt, dass alle Angaben wahrheitsgemäß sein müssen. Insofern gilt nichts Ande-
res als bei anderen steuerlichen Erklärungen. Falsche Angaben sind strafbewehrt. 
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	9. Wie werden öffentliche Zuschüsse für die Unterbringung und Verpflegung ausländischer Grenzpendler, zum Beispiel polnischer Grenzpendler, die aufgrund von Grenzschließungen oder Quarantäneregeln nicht täglich nach Hause zurückkehren können, steuerli...
	10. Sind nach dem Auslandstätigkeitserlass (ATE) begünstigte Tätigkeiten eines Arbeitnehmers auch dann steuerfrei, wenn wegen der Corona-Krise eine im Ausland geplante Tätigkeit im Sinne des ATE nicht ausgeführt oder fortgesetzt werden kann? Wie wirkt...
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	20. Unterliegen die steuerfreien Beihilfen und Unterstützungen dem Progressionsvorbehalt?
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